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I. Geltungsbereich  

1. Unsere Einkaufsbedingungen gelten 
ausschließlich; entgegenstehende oder von 
unseren Einkaufsbedingungen abweichende 
Bedingungen des Lieferanten erkennen wir 
nicht an; es sei denn, wir hätten ausdrücklich 
und schriftlich Ihrer Geltung zugestimmt. 
Unsere Einkaufsbedingungen gelten auch 
dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehen-
der oder von unseren Einkaufsbedingungen 
abweichender Bedingungen des Lieferanten 
die Lieferung des Lieferanten vorbehaltslos 
annehmen.  

2. Unsere Einkaufsbedingungen gelten nur 
gegenüber Unternehmern gemäß § 310 Abs. 
4 BGB. 

II. Preise und  Zahlungsbedingungen 

1. Der in der Bestellung ausgewiesene Preis 
ist bindend.  

2. Rechnungen  können wir nur bearbeiten, 
wenn diese – entsprechend den Vorgaben in 
unserer Bestellung – die dort ausgewiesene 
Bestellnummer angeben. Für alle wegen 
Nichteinhaltung dieser Verpflichtung entste-
henden Folgen ist der Lieferant verantwort-
lich, soweit er nicht nachweist, dass er diese 
nicht zu vertreten hat.  

3. Aufrechnungs- und Zurückbehaltungs-
rechte stehen uns im gesetzlichen Umfang 
zu. 

III. Lieferzeit  

1. Die in der Bestellung angegebene Liefer-
zeit ist bindend.  

2. Der Lieferant ist verpflichtet, uns unver-
züglich schriftlich in Kenntnis zu setzen, 
wenn Umstände  eintreten oder ihm erkenn-
bar werden, aus denen sich ergibt, dass die 
bedungene Lieferzeit nicht eingehalten 
werden kann.  

3. Im Falle des Lieferverzuges stehen uns die 
gesetzlichen Ansprüche zu. Insbesondere 
sind wir berechtigt, nach fruchtlosem Ablauf 
einer angemessenen Frist Schadensersatz 
statt der Leistung und Rücktritt zu verlangen, 
wenn der Lieferant die Pflichtverletzung zu 
vertreten hat.  

IV. Gefahrenübergang 

1. Der Lieferant ist verpflichtet, auf allen 
Versandpapieren und Lieferscheinen exakt 
unsere Bestellnummer anzugeben; unterlässt 
er dies , so sind Verzögerungen in der Bear-
beitung nicht von uns zu vertreten 

2. Der Lieferant ist stets verpflichtet die 
Verpackung für den erforderlichen Transport 
der Ware so vorzunehmen, dass Schäden bei 
normaler Behandlung der Ware vermieden 
werden. Andernfalls hat der Lieferant die 
Folgeschäden zu vertreten. 

3. In Bezug auf Transportkosten gilt: Die 
Kosten der Versendung der Ware an einen 
anderen Ort als den Erfüllungsort, der in der 
Bestellung ausgewiesen ist, fallen dem 
Besteller zur Last.  

V. Mängelansprüche

1. Wir sind verpflichtet, die Ware innerhalb 
angemessener Frist auf etwaige Qualitäts-
und Quantitätsabweichungen zu prüfen: die 
Rüge ist rechtzeitig, sofern sie innerhalb 
einer Frist von 5 Arbeitstagen, gerechnet ab 
Wareneingang oder bei versteckten Mängeln 
ab Entdeckung beim Lieferanten eingeht.  

2. Die gesetzlichen Mängelansprüche stehen 
uns ungekürzt zu; in jedem Fall sind wir 
berechtigt, vom Lieferanten nach unserer 
Wahl Mängelbeseitigung oder Lieferung 
einer neuen Sache zu verlangen. Das Recht 
auf Schadensersatz, insbesondere das auf 
Schadensersatz statt der Leistung bleibt 
ausdrücklich vorbehalten.  

VI. Produkthaftung  

1. Soweit der Lieferant für einen Produkt-
schaden verantwortlich ist, ist er verpflichtet, 
uns insoweit von Schadensersatzansprüchen
Dritter auf erstes Anfordern  freizustellen, als 
die Ursache in seinem Herrschafts- und 
Organisationsbereich gesetzt ist und er im 
Außenverhältnis selbst haftet.  

2. Im Rahmen seiner Haftung für Schadens-
fälle ist der Lieferant verpflichtet etwaige 
Aufwendungen zu erstatten.  

VII. Schutzrechte  

1. Der Lieferant steht dafür ein, dass im 
Zusammenhang mit seiner Lieferung keine 
Rechte Dritter verletzt werden.  

2. Werden wir von einem Dritten dieser halb 
in Anspruch genommen, so ist der Lieferant 
verpflichtet, uns auf erstes schriftliches 
Anfordern von diesen Ansprüchen freizustel-
len; wir sind nicht berechtigt, mit dem Dritten 
– ohne Zustimmung des Lieferanten – ir-
gendwelche Vereinbarungen zu treffen, 
insbesondere einen Vergleich abzuschließen.

VIII. Eigentumsvorbehalt 

1. Sofern wir die Teile beim Lieferanten 
beistellen (in Reparatur oder ähnliches ge-
ben), behalten wir uns hieran das Eigentum 
vor. Verarbeitung oder Umbildung durch den 
Lieferanten werden für uns vorgenommen. 
Wird unsere Vorbehaltsware mit anderen, 
uns nicht gehörenden Gegenständen verar-
beitet, so erwerben wir das Miteigentum an 
der neuen Sache im Verhältnis des Wertes 
unserer Sache zu den anderen verarbeiteten 
Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. 

2. Wird die von uns beigestellte Sache mit 
anderen, uns nicht gehörenden Gegenstän-
den untrennbar vermischt, so erwerben wir 
das Miteigentum an der neuen Sache im 
Verhältnis des Wertes der Vorbehaltssache 
zu den anderen vermischten Gegenständen
zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die 
Vermischung in der Weise, dass die Sache 
des Lieferanten als Hauptsache anzusehen 
ist, so gilt als vereinbart, dass der Lieferant 
uns anteilig Miteigentum überträgt; der 
Lieferant verwahrt das Alleineigentum oder 
das Miteigentum für uns.

IX. Sonstige Bestimmungen  

1. Abreden und Zusicherungen, die von den 
obigen Bedingungen abweichen oder sie 
ergänzen, sind nur gültig, wenn sie schriftlich 
vereinbart  und von beiden Seiten unter-
zeichnet sind. 

2. Sind oder werden einzelne der oben 
genannten Bestimmungen unanwendbar 
oder werden sie abbedungen, so wird da-
durch die Geltung der anderen Bestimmun-
gen nicht berührt.


